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Bericht 
des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft 

über die Regierungsvorlage (497 der Bei­
lagen): Bundesgesetz über den Wirtschafts­

körper "österreichische Bundesforste" 

Durch ,die gegenständliche Regierungsvorlag,e 
sollen alle überwiegend forstlichen Zwecken die­
nenden Flächen und Einrichtungen, die im Eigen­
tum des Bundes stehen, im Wirtschaftskörper 
"Österreichische Bundesforste" zusammengefaßt 
werden. Weiterhin Vorrang soll .die Nutzfunk­
tion, also .die Produktion des Rohstoffes Holz 
haben, wolbei bei der Erfüllung dieser grundsätz­
lichen Aufgabe auf ,folgende weitere Zi,elsetzungen 

- Erschließung des Staatswa1des als Erholungs­
wald 
Öffnung .der in der Verwaltung der Öster­
reichischen Bundesforste . stehenden Seeufer­
grundstücke für Erholungszwecke 
Erhaltung und Erweiterung der Schutz­
funktion ,des Wal,des 

- Sicherung der Trink- und .Nutzwasser­
reserven als hesonderes Aufgabengebiet des 
Staatswaldes, sofern idaran ein öffentliches 
Interesse zu ,erwarten ist 

Bedacht genomm(!n werden soli. 

Ferner sollen den Vertretern der Dienstnehmer 
odrittelparitätische Mitwirkungsrechte in. der 
Un~emehmens;leitung zukommen. Der vorliiegend,e 
Gesetzentwurf bewegt sich _ in rbezug auf die 
haushaltsrechtlichen Vorschriften im Rahmen des 
geltenden Haushaltsrechtes, er will auch einer 
umfassenden Reform des für Bundesbetriebe 
geltenden Rechts nicht vorgreifen. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft 
hat in seiner Sitzung vom 12. Mai 1977 beschlos­
sen, einen Unterausschuß zur Vorbehandlung 
·der Regierungsvorlage einzusetzen. Diesem Unter­
ausschuß gehörten von der Sozialistischen Partei 
Österreichs die Abgeordneten E g g, M ade r­
t h a ne r, M a [ e r, Rem p l:b aue r, S t ö g­
ne r, von der Österreichischen Volkspartei die 
Abgeordneten D e u t s c h man n, Dipl.-Ing. 

Dr. Fr ü h w:i r t h, Dkfm. Gor ton, Dipl.­
Ing. R i e gl e r sowie von der Freiheitlichen 
Partei Österreichs der Abgeordnete M eiß I an. 
Außer in der konstituierenden Sitzung am 
12. Mai 1977 hat der Unterausschuß in seinen 
Sitzungen ,am 15. und 28. Juni, 11., 12. und 
18. Oktober die Vorlage unter HeranZiiehung von 
SachveI1Ständigen beraten und einvernehmLich 
Abänderungen hetr,effend§ 2 Ab~. 1, 2 lit. d und 
4, § 3 Ahs. 2, § 4 Ahs. 2 und 3, § 5 Abs. 4, 
§ 6 Abs. 1, 2 und 4, § 7 Albs. 1 und 2, § 14 
Abs. 1 und § 15 vor.geschlagen. Die wesentlichen 
Anderungenhaben folgendes zum Inhalt: 

Die Anderung des § 2 Abs. 1 gegenüber der 
Regierungsvorlage soll ,deutlicher zum Ausdruck 
bringen, 'daß der Schwerpunkt des Betriebes auf 
der Forstwirtschaft liegen soll. 

Durch die Anderung des § 4 Abs .. 2 wird 
die Anzahl der Vorstandsdirektoren auf drei 
beschränkt. 

Im § 4 Abs. 3 bedeutet die Beschränkung 
der Höchstdauer des Dienstvertrages auf fünf 
Jahre eine Anpassung an vergleichbare Regelun­
gen. 

Die Anderung des § 5 Albs. 4 st,eht i~ Zusam­
menhang mit der Anderung des § 6 Abs. 4, die 
bezweckt, daß der Wirtschaftsrat mindestens 
zweimal im Jahre zu einer ordentlichen Sitzung . 
zusammentreten muß. . 

Die Anderung des § 6 Abs. 1 und 2 bringt 
zum Ausdruck, daß die Mitglieder des Wirt­
schaftsratesbestimmte fachliche Qualifikationen 
besitzen müssen, und daß der Wirtschaftsrat 
den Vorsitzenden aus seiner Mitte zu wählen hat. 

Nach der Neufassung des § 7 Abs. 1 und 2 
sind in erster Linie Gegenstand der Beratungen 
,die Berichte des Vorstandes. 

§ 14 Abs. 1 letzter Satz ·entfällt ,im Hinblick 
auf die NeufaJssung ,des § 4 Abs. 2. 

Dem Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft 
wurde in seiner Sitzung am 18. Oktober 1977 ein 
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schriftlicher Bericht des Unterausschusses betref­
fend die einvernehmlich vereinbarten Ahände­
rungsvorschläge zur Regierungsv8rlage vorgelegt 
und ein mündlicher Bericht über die gesamten 
Beratungen des Unterausschusses durch den 
Obmann ,des Unterausschusses Abgeor,dneten 
D e u t s c h man n, erstattet. 

Nach der darauffolgenden Debatte, an der sich 
die Abgeordneten P fe i fe rund M eiß ,l und 
AusschußoIbmannn D eu t s c h man n ,sowie der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
Dipl.-Ing. H a j den beteiligten, wUl'de die 
Regierungsvorlage in der vom Unterausschuß 
vorgelegten Fassung einstimmig angenommen. 

Zu einzelnen Besnimmungen des ang,eschlos­
senen Gesetzentwurfes s'tellt der Ausschuß fol­
g,endes fest: 

1. Zu § 1 Abs. 2: 

Die Waldbestände der Ölsterreichischen Bundes­
forste sollen, etwa durch Verwaltungsüberein-

Pfeifer 

Berichterstatter 

kommen, ftr Zwecke von Unterricht, Aus­
bi,ldung, Lehre und FOl.'1schung zur Verfügung 
stehen. 

2. Zu § 2 Abs. 2 lit d: 

Unter den Interess,en der Landwirtschaft 
sind in~besondere auch solche ,der Einforstungs­
berechtigten zu verstehen. 

3. Zu § 2 Abs. 4: 

Beim Grundverkehr soll weiterhin nach den 
bisherigen Grundsätzen vorgegangen werden. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Aus­
schuß für Land- und Forstwirtschaft den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem an g e- . /. 
s chI {) s sen enG e \S .et zen t w u r f die ver­
fassungsmäßig,e Zustimmung erteilen. 

Wien, 1977 10 18 

Deutschmann 

Obmann 

'j. 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über den Wirtschaftskörper "österreichische 

Bundesforste" 

Der Na.tionalr,at hat beschlossen: 

Wirtschaftskörper "österreichische Bundesforste" 

§ 1. (1) Der Wirtschaftskörper"österreichische 
Bundesfor,ste"umfaßt im Zeitpunkt des Inkraft­
tretens dies,es Bundesgesetzes alle Betriebe und 
sonstigen Vermögenschaften (Liegenschaften, An­
la.gen, Rechte und Verbindlichkeiten) des Bundes, 
die in ·dem genannten Zeitpunkt von ,dem durch 
das Bundesgesetz BGBI. Nr. 282/1925 g,ebildeten 
W,iruschaftskörper "österreichische Bundesforste" 
verwa.ltet wenden. 

(2) Den "österreichischen Bundesforsten" ob­
liegt die Verwaltung aller übrigen Betriebe, 
Waldflächen, sonstigen Liflg,e11Jschaften und An­
lagen, ,die im Eigentum des Bundes stehen oder 
nur vom ~und verwaltet werden und über­
wiegend forstlichen Zwecken dienen oder im 
Interesse der VeI1besserul1!g der BesitZJStruktur 
zweckmäßig mit diesen zusammen verwaltet wer­
den können und bei ,denen im Grul1!dbuch ersicht-

lich gemacht ist, ,daß ,die VefWJaltung den "tJ,ster­
l'eichischen B'uilidesforsten" obliegt. 

(3) Nicht unter Abs. 2 falLen Liegenschaften, 
die überwiegend anderen Zwecken als der forst­
wirtschaftlichen Produktion dienen. 

(4) Der Bund betreibt die Geschäfte des Wirt­
schaftskörpern unter der Bezeichnung "öster­
reichische Bundesfors,te" oder "öBF". Di.e "Oster­
reichischen Bundesforste" haben ihren Sitz in 
Wien. 

(5) In Rechtsal;lgelegenheiten, die sich auf die 
österreichischen Bundesforste bez,iehen, kann 
der Bund unter ,der Bezeichnung "österr,eichische 
BundesSor,ste"klagen und geklagt w,el1den. 

Aufgaben 

§ 2. (1) Den österreichischen Bundesforsten 
obliegen im Rahmen der forstrechtlichen und 
sonstigen gesetzlichen Bestimmungen vor allem 
die Erzielung eines bestmöglichen betriebswirt­
schaftlichen Erfolges bei der Produktion und der 
Verwertung des ,Rohstoffes Holz und der forst­
lichen Nebenprodukte, allenfalls deren Weiter­
verarbeitung, sowie die bestmögliche Verwaltung 
des Betriebsv,ermögens. 
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(2) Bei Erfüllung der im Abs. 1 bezeichneten 
Auf.gaben haben die Österreichischen Bundesforste 
insbesondere auf folgende weitere Zielsetzungen 
Bedacht zu nehmen: 

a) derWaldboden i~t nachhaltig zu bewirt­
schaften;seine Produktionshaft ist zu er­
halten und nach Möglichkeit zu verbessern; 

b) ,die Schllltz-, Wohlfahrts- und Erhol ungs­
wirkungen des Waldes sind bestmöglich zu 
'sichern und weiterzuentwickeln; 

e) die Trink- und Nutzwasserr,eserven sind -
wenn daran ,ein öffentliches Interesse zu 
erwarten ist - zu er,halten; 

d) c1ie Interessen der Landwirtschaft, ,insbeson­
dereder bergbäuerlichenBetf'iebe, sowie 
sOllJStige öff,entLiche Interessen sind zu be­
rücksichtigen; . 

e) Flächen ·außerhalb des Waldes, die für 
Erholung,szweeke ,im besonderen Maße ge­
eignet ,simld, wie Seeufer, sind vor allem 
diesen Zwecken zugänglich zu machen; 

f) an der Gestaltung von Naturparks ist 
mitzuwirken; 

g} die Betriebsstruktur ist nach Möglichkeit 
zu verbessern. 

(3) Die ö.sterreichischen Bundesforste haben 
bei der Wildbewirtschaftung nach Maßgabe des 
ökologischen Gleichgewichtes besonders auf die 
Bestimmungen der Abs. 1 und 2 Bedacht zu 
nehmen. 

(4) Zur Erfüllung der in Abs; 1 und 2 genann­
ten Aufga:benist der Besitzstand zu erhalten. Bei 
der Veräußerung von Grundstücken ist der 
Erlös zur Verbesserung der Betriebsstruktur 
zweckgebunden zu verwenden. 

(2) In periodischen Zeitabständen sind Forst­
einrichtungen durchzuführen, die auf die Erfül­
lung der Aufgaben nach § 2 ausgerichtet sind. 
Diese haben zu bestehen in: 

a) der Erfassung des Zustandes des Waldes, 
b) der überprüfung der Auswirkung der 

produktionstechnischen Maßnahmen und 
der Holznutzungen in der abgelaufenen 
Periode und 

e) der Vornahme einer Produktions- und Nut­
zungsplanung nach forstfachlichen Gesichts­
punkten. 

Vorstand 

§ 4. (1) Zur Leitung der österreichischen Bun­
desforste ist der Vorstand berufen. Er ist an die 
Weisungen des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft gebunden. 

(2) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden 
(Generaldirektor), dem Vors.itzenden-Stellvertre- . 
ter (Generaldirektor-Stellvertreter) und einem 
weiteren Mitglied (Vorstandsdirektor). 

(3) Die Mitglieder des Vorstandes sind von 
der Bundesregierung auf höchstens fünf Jahre 
durch Dienstvertrag zu bestellen. Eine Wieder­
bestellung ist zulässig. 

(4) Es dürfen nur Personen bestellt werden, 
die 

a) österreichische Staatsbürger sind und 
b) auf Grund ihrer Vorbildung und bisherigen 

Tätigkeit zur Ausübung dieser Funktion 
befähigt erscheinen. 

(5) Die Mitglieder des Vorstandes müssen 
hauptberuflich für die österreichischen Bundes-

Betriebsführung forste tätig sein. 

§ 3. (1) Für die Bet6~bsführung gelten (6) Mitglieder der Bundesregilerung,einer Lan-
folgende Grundsätze: desregierung, eines allgemeinen Vertretungs-

körpers oder des Wirtschaftsrates (§ 6) dürfen im 
a) Die österr.eichischen Bundesforste sind 

Vorstand nicht tätig sein. 
nach Maßgabe des § 2 nach kaufmännischen 
Grundsätzen ZlU führen. Bei Verwertung (7) Die Bundesregierung hat die Bestellung 
und An,gebot ist auf die jeweili.ge Markt- zu widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vor­
lage Bedacht ZIU nehmen; liegt. Als wichtiger Grund gilt grobe Pflichtver-

b) die forstEchen Flächen sind in Eigenregie letzung oder Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen 
zu bewirtschaften; Geschäftsführung. Der Widerruf ist endgültig. 

e) ,die Verpachtung von nicht überwiegend Dienstrechtliche Ansprüche werden hiedurch nicht 
forstlich genutzten Liegenschaften und von berührt. 
Nebenbetrieben ,tst zulässig. Von der Be­
messung des P,achtzinses nach kaufmänni­
schen Grundsätzen ,darf nur bei Flächen, 
die der Erholung der Allg,emeinheit dienen 
und nicht ,gewinnbringend verwendet wer­
den, und auch bei diesen nur mit Zust.im­
mung des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft, die ,des Einvernehmens mit 
demB'llndesminister für Finanzen be,darf, 
abgewichen wef'den. 

Rechte und Pflichten des Vorstandes 

§ 5. (1) Der Vorstand ist - unbeschadet der 
Bestimmungen des § 8 - zu allen Rechtsgeschäf­
ten und Rechtshandlungen ermächtigt, die die 
Erfüllung der Aufgaben der österreichischen Bun­
desforste mit sich bringt. Die Mitglieder des Vor­
standes haben· die Sorgfalt eines ordentliGheIl 
Kaufmannes anzuwenden. 
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(2) Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn nicht 
mehr als ein Mitglied fehlt. Beschlüsse des Vor­
standes bedürfen der Stimmenmehrheit. Bei Stim­
mengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden 
den Ausschlag. Eine Stimmenthakung ist nicht 
zulässig. Im Umlaufweg dürfen Beschlüsse nur 
gefaßt werden, wenn ein Aufschub Interessen des 
Unternehmens gefährden würde und der Vor­
stand nicht rechtzeitig zusammentreten kann; sol­
che Beschlüsse bedürfen der Stimmeneinhelligkeit. 

(3) über die Beschlüsse des Vorstandes sind 
Niederschriften aufzunehmen, die von den bei 
der- Beschlußfassung anwesenden Vorstandsmit­
gliedern zu unterfertigen sind. 

(4) Der Vorstand hat dem Bundesminister für 
Lan·d- und ForstwirtJSchaft vierteljährLich, ferner 
bei· wichtigem Anlaß, über die Lage der öster­
reichischen Bundesforste zu berichten. Der Vor­
stand hat weiters dem Wirtschaftsrat (§ 6) über 
den Gang der Geschäfte und ,die Lage der öster­
reichischen Bundesforste zweimal jährlich schrift­
lich, darüber hinaus bei w.icht~gem Anlaß auch 
mündlich zu berichten. Er hat weiters rechtzeitig 
'bekannt zu geben, welche der :in § 8 Abs. 2 
genannten Maßnahmen beabsichtigt sind. 

(5) Die Mitglieder des Vorstan'des sind berech­
tigt, an den Sitzungen des Wirtschaftsrates teil­
zunehmen. Sie sind dazu verpflichtet, wenn es 
der Wirtschaftsrat verlangt. 

(6) Die österreichischen Bundesforste werden 
durch jedes einzelne Mitglied des Vorstandes 
außergerichtlich und - unbeschadet der Vertre­
tungsbefugnis der Finanzprokuratur - gericht­
!lich vertreten. Die Ver.tretungsbefugn~s ·erstreckt 
sich auf alle Arten von Rechtsgeschäften und 
Rechtshandlungen, die die Verwaltung und der 
Betrieb der österreichischen Bundesforste mit sich 
bringen. 

(7) Die Zeichnung erfolgt in der Weise, daß 
die Zeichnenden zur Bezeichnung der Dienststelle 
der österreichischen Bundesforste nach Anbringen 
des Dienstsiegels ihre Namensunterschrift hinzu­
fügen. 

(8) Der Vorstand hat zur Regelung seiner 
Tätigkeit und der inneren Organisation der 
österreichischen Bundesforste eine Geschäftsord­
nung und eine Geschäftseinteilung zu erlassen. 

Wirtschaftsrat 

§6. (1) Der Wirtschaftsrat besteht aus vier 
von den politischen Parteien 'nach ihrem Stärke­
verhältnis im Hauptausschuß des Nationalrates 
entsendeten Vertretern, die Fachkenntnisse vor 
allem auf ,dem Gebiete der Forstwirtschaft oder 
der Holzwirtschaft oder der Betriebswirtschaft 
oder des Finanzwesens haben müssen, aus dem 
Leiter der für ,das Forstwesen fachlich zuständigen 
Sektion des Bundesministeriums für Land-und 

Forstwirtschaft, einem vom Bundesminister für 
Finanzen entsandten Beamten aus dem Personal­
stand des Bundesministeriums für Finanzen und 
drei vom Zentralbetriebsrat der österreichisch,en 
Bundesforste entsandten Arbeitnehmervertretern. 

(2) Der Wirtschaftsrat wählt aus seiner Mitte 
init einfacher Mehrheit einen Vorsitzenden und 
dessen Stellvertreter. In der ersten Sitzung des 
Wirtschaftsrates, die vom Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft einzuberufen ist, hat 
das an Jahren älteste Mitglied ,den Vorsitz bis 
nach Beendigung dieser Wahl zu führen. 

(3) Auf die Entsendung und Abberufung der 
Arbeitnehmervertreter findet § 110 Abs. 2 
und 3 des Arbeitsverfassungsgesetzes; BGBl. 
Nr. 22/1974, in der jeweils geltenden Fassung, 
sinngemäß Anwendung. 

(4) Der Vorsitzende hat den Wirtschaftsrat 
mindestens zweimal ,im Jahr zu einer ordent­
lichen Sitzung einzuberufen. Der Vorsitzende des 
Wirtschaftsrates hat eine außerordentliche Sitzung 
einzuberufen, wenn es der Bundesminister für 
Larid- und Forstwirtschaft oder mindestens drei 
Mitglieder des Wirtschaftsrates verlangen. 

(5) Zur Beschlußfassung des Wirtschaftsrates ist 
es erforderlich, daß der Gegenstand der Beschluß­
fassung den Mitgliedern mindestens eine Woche 
vorher angekündigt wurde und an der Sitzung 
mindestens sechs Mitglieder teilnehmen. Die Mit­
glieder können ihre ObLiegenheiten nicht durch 
andere ausüben lassen. Die Beschlüsse werden mit 
einfacher Stimmenmehrheit gefaßt. Eine Stimm­
enthaltung ist nicht zulässig. Bei Stimmengleich­
heit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Aus­
schlag. 

(6) Der Wirtschaftrat hat sich für seine Tätig­
keit eine Geschäftsordnung zu geben, die ins­
besondere Zeitpunkt und Einberufungsfristen für 
Sitzungen, die Erstellung der Tagesordnung t;lnd 
die Form der Abstimmung und der Protokoll­
führung regelt. 

(7) über die Beratungen und die Beschlüsse des 
Wirtschaftsrates ist eine Niederschrift aufzuneh­
men, die der Vorsitzende zu unterzeichnen hat. 
Dieser hat eine Ausfertigung der Niederschrift 
binnen zehn Tagen nach Unterzeichnung dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
und allen Mitgliedern des Wirtschaftsrates zu 
übermitteln. 

(8) Die Mitglieder des Wirtschaftsrates haben 
Anspruch auf Reisegebühren nach Maßgabe der 
für Bundesbedienstete der Dienstklasse VIII gel­
tenden Vorschriften. 

(9) Die Mitgliedschaft zum Wirtschaftsra,t endet 

a) mit der Abberufung durch die ernennende 
bzw. entsendende Stelle, 
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b) für die von den politischen Parteien ent­
sendeten Mitglieder auch mit dem Ablauf 
der Gesetzgebungsperiode des National­
rates, 

c) durch Verzicht, ausgenommen der Vorsit­
zende. 

(10) Im Falle der Beendigung der Mitglied­
'schaft ist für das ausgeschiedene Mitglied ein 
neues Mitglied zu bestellen. Hiefür gelten die 
Vorschriften, die für die Bestellung des ausgeschie­
denen Mitgliedes gegolten haben, sinngemäß. 

Aufgaben des Wirtschaftsrates 

§ 7. (1) Dem Wirtschaftsrat obliegt es, die ihm 
vom Vorstand vorgelegten Berichte zu beraten 
urid über das Ergebnis' seiner Beratungen dem 
Bundesminist,er für Land- und Forstwirtschaft 
unverzÜlglich zu beri~ten. . 

(2) Die Mitglieder des Wirtschaftsrates können 
darüber hinaus Vorschläge für Maßnahmen vor­
legen, die geeignet sind, zur Verwirklichung der 
Zielsetzung dieses Bundesgesetzes beizutragen. 
Solche Vorschläge sind an den Vorsitzenden zu 
richten und in. der nächsten Sitzung des Wirt­
schaftsrates zu behandeln. 

(3) Dem Wirtschaltsrat .obliegt es weiters, die 
Geschäftsführung des Vorstandes zu überwachen. 
Der Wirtschaftsrat kann vom Vorstand jeder­
zeit einen Bericht über Angelegenheiten der 
österreichischen Bundesforste verlangen. Auch 
ein einzelnes Mitglied kann einen Bericht --'­
jedoch nur an d·en. Wirtschaftsrat als solchen -
verlangen; lehnt der Vorstand die Berichter­
stattung ab, so kann der Bericht nur dann ver­
langt werden, wenn der Vorsitzende des Wirt­
schaftsrates oder zwei andere Mitglieder ,das Ver­
langen unterstützen. § 110 Abs. 3 dritter Satz 
des Arbeitsverfassungsgesetzes ist sinngemäß 
anzuwenden. 

(4) Dem Wirtschaftsrat steht ein Einsichts­
recht in die betrieblichen Aufzeichnungen der 
österreichischen Bundesforste zu. Der Vorstand 
ist verpflichtet, dem Wirtschaftsrat alle für dessen 
Tätigkeit erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

(5) Die Mitglieder des Wirtschaftsrates haben 
über alle ihnen in Ausübung ihrer. Funktion 
bekannt ,gewondenen Ta,tsachen Stillschwei~en 
zu bewahren, wenn die vorzeitige Weitergabe 
dieser Tatsachen die Interessen der österrei­
chischen Bundesforstenachteilig berühren kann. 

Aufgaben des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft 

§ 8. (1) Die österreichischen Bundesforste sind 
dem Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft unterstellt; er hat erforderlichenfalls all­
gemeine Richtlinien für die Betriebsführung der 
österreichischen Bundesforste zu erlassen. 

(2) Der Genehmigung durch den Bundes­
minister für Land- und Forstwirtschaft bedürfen 

a) die Geschäftsordnung und die Geschäfts­
einteilung des Vorstandes und die Ge­
schäftsordnung ,des Wirtschafts rates ; 

b) sonstige wesentliche Veränderungen der 
Organisation; 

c) der Wirtschaftsvoranschlag, der Betriebs­
v.or,ap"schlag und der GeI.dvoranschlag sowie 
wesentliche 1\nderungen- derselben; 

d) die Jahresrechnung; 
e) mehrjährige Investitions- und Rationali­

sierungspläne; 
f) wichtige Auftragsvergaben, insbesondere 

solche,die künftige Ges~äftsjahre belasten. 

(3) Die Genehmigung ist zu verweigern, wenn 
der Vorschlag den gesetzlichen Vorschriften 
widerspricht oder der Erfüllung der im § 2 ge­
nannten Aufgaben unzureiChend dient oder nicht 
im Einklang mit vorrangigen wirtschaftspoli­
tischen, forstpolitischen oder anderen öffent­
lichen Interessen steht. 

Gebarung 

§ 9. (1) Auf die Gebarung der österreichischen 
Bundesforste und die Leistungen der österrei~ 
chischen Bundesforste für andere Zweige der 
Bundesverwaltung finden die für Bundesbetriebe 
aUgemein ,geltenden Haushaltsvorschl1iften An­
wendung. 

(2) Bei den Vermögensübertragungen gemäß 
§ 14 Abs. 4 dieses Bundesgesetzes hat eine Ver­
gütung (§ 30 und § 31 der Bundeshaushaltsver­
ordnung, BGBl. Nr. 118/1926) zu unterbleiben. 

Geldvoransdtlag, Wirtsdtaftsvoransdtlag und 
Betriebsvoransdtlag 

§ 10. (1) Der Vorstand hat für jedes Geschäfts­
jahr hinsichtlich der österreichischen Bundes­
forste ein,en Geldvoransdtlag einschließlich des 
DienstposotenpLanes sowie des Systemisierungs­
planes der Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge 
des Bundes und des Systemierungsplanes der 
Datenverarbeitungsanlagen des Bundes sowie 
einen Wirtschaftsvoranschlag aufzustellen. Der 
Geldvoranschlag hat die voraussichtlichen Ein­
nahmen und Ausgaben des folgenden Geschäfts­
jahres zu enthalten. Der Wirtschaftsvoranschlag 
hat die voraussichtlichen Aufwendungen und Er­
träge des folgenden Geschäftsjahres zu enthalten. 
Die Voranschläge sind vom Vorstand dem Bun­
desminister für Land- und Forstwirtschaft so 
rechtzeitig vorzulegen, daß nach Genehmigung 
gemäß § 8 Abs. 2 lit. c ihre Einbeziehung in 
den Bundesvoranschlagsentwurf gewährleistet 
ist. 

(2) Der Vorstan,d hat außerdem für jedes Ge­
schäftsjahr einen Betriebsvoranschlag aufzu-
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stellen. Dieser hat zumindest eine Vorschau auf 
di.e Erträg,e und Aufwendun.~en sow,ie ·eineüber-

~ sicht über Abweichungen von der Produktions­
und Nutzungsplanung der Forsteinrichtung im 
laufenden Geschäftsjahr zu enthalten. Dieser Be­
triebsvoranschlag ist vom Vorstand bis 30. April 
jeden Jahres dem Bundesminister für Land­
und Forstwirtschaft vorzulegen. Der Betriebs­
voranschlag ist den Zwecken der Betriebsführung 
entsprechend zu gliedern. 

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

Jahresrechnung 

§ 11. (1) Der Vorstand hat nach Ablauf eines 
jeden Geschäftsjahres den Rechnungsabschluß der 
für Rechnung des Geldvoranschlages vollzogenen 
Eirinahmen und Ausgaben dem Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft so rechtzeitig vor­
zulegen, daß seine rechtzeitige Weiterleitung an 
den Rechnungshof und Einbeziehung in den 
Bundesrechnungsabschluß gewährleistet werden 
kann. 

(2) Der Vorstand hat überdies bis 30. April 
des folgenden Jahres dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft den Jahresahschluß 
(Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) vor­
zulegen; ·dem Jahresabschluß ist eine übersicht 
über Abweichungen von der Produktions- und 
Nutzungsplanung der Forsteinrichtung anzu­
schließen. Der Jahresabschluß darf nicht vor Be­
ginn der Beratungen im Nationalrat über den 
Bundesrechnungsabschluß des Jahres, auf den 
sich der Jahresabschluß bezieht, veröffentlicht 
werden. 

Richtlinien für das Rechnungswesen 

§ 12. (1) Der Bundesminister für Finanzen 
kann im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft nähere Richt­
linien für die Aufstellung des Wirtschaftsvoran­
schlages und des Geldvoranschlages und deren 
Darstellung im Bundesvoranschlagsentwurf sowie 
für die Organisation des Rechnungswesens un.d 
die Abwicklung des Kassen- und Zahlungs dienstes 
und die Aufstellung der Jahresrechnung erlassen. 
Inwieweit hiebei der Rechnungshof mitzuwirken 
hat, richtet sich nach den Bestimmungen des 
Rechnungshofgesetzes,BGBI. Nr. 144/1948, in 
der Fassung BGBl. Nr. 299/1958 und 179/1959. 

(2) Dabei ist auf die Erfordernisse, die sich aus 
der Aufgahenstellung der österreichischen Bun­
desforste, ihrer Betriebsstruktur und ihrer Be­
teiligungan den Absatzmärkten ergeben, Bedacht 
zu nehmen. 

Investitionsfinanzierung 

§ 13. über die Durchführung der mehrjährig,en 
Investitionspläne der österreichischen Bundes-

forste hat der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft' dasEinverneh~en mit dem 
Bundesminister für Finanzen herzustellen. Dieser 
hat dabei die auf Grund der mittel- und lang­
fristigen Haushalts- und Kreditpolitik des Bundes 
gegebenen Finanzierungsmöglichkeiten zu be­
achten. 

Übergangsbestimmungen 

§ 14. (1) Mitglieder des Vorstandes sind im 
Zeitpunkt ·des Inkrafttretens. dieses Bundesge­
setzes provQsoriJsch ,der Generaldirektor und die 
Direktoren, die auf Grund des § 7 des Bundes­
gesetzes BGBl. Nr. 282/1925 zuletzt bestellt wor­
den sind. Die definitive Bestellung des Vorstandes 
auf Grund der Bestimmungen dieses Bundesge­
setzes hat innerhalb eines halben Jahr.es nach 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes zu erfolgen. 
Sofern ein provisorisch.es VOf1Standsmivglied sich 
bei der Aus1schreibung nach dem AuS'schreibungs­
gesetz, BGBl. Nr. 700/1974, nicht bew,irbt oder 
nicht definitiv bestellt wird, gilt es mit dem Zeit­
punkt der definitiven Bestellung des Vorstandes 
als abberufen im Sinne ,des §9 des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 282/1925, so daß die in den bestehen­
den Dienstverträgen für diesen Fall vorgesehenen 
Wirkungen eintreten. 

(2) Die auf Grund anderer Rechtsvorschriften 
bestehenden Dienstv.erhältnisse zu den öster­
reichischen Bundesforsten bleiben unberührt. 

(3) Die Geschäftsordnung und ·die Geschäfts­
einteilung des Vorstandes (§ 5 Abs. 8) und die 
Geschäftsordnung des Wirtschafts rates (§ 6 
Abs. 6) sind innerhalb eines Jahres nach Inkraft­
treten dieses Bundesgesetzes zu erlassen. Bis zur 
Erlassung der Geschäftsordnung und Geschäfts­
einteilung werden die von der Generaldirek­
tion des durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 282/1925 gebildeten Wirtschaftskörpers 
"österreichische Bundesforste" erlassenen Anord­
nungen hetr.effend die Geschäftsordnung, die Ge­
schäftseinteilung und alle sonstigen Verfügungen 
und Richtlinien, soweit 'sie im Zeitpunkt des In­
krafttretens dieses Bundesgesetzes in Geltung 
stehen, nicht berührt; für die Anderung von 
diese .Geschäftsordnung 'oder diese Geschäftsein­
teilung betreffenden Bestimmungen gilt § 8 
Abs. 2 lit. a sinngemäß. 

(4) Die im § 1 Abs. 2 g·enannten Sachen; die 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundes­
gesetzes. zwar vom Bund, aber nicht von den 
Österreichischen Bundesforsten verwaltet werden, 
sind von der Bundesregierung binnen einem 
Jahr mit Verordnung in die Verwaltung der 
österreichischen ,Bundesforste zu übertragen. In 
der Verordnung sind die einzelnen Sachen genau 
zu bezeichnen. Nach dem Inkrafttreten der Ver­
ördnung hat der Bundesminister für Land- und' 
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Forstwirtschaft die Ersichtlichmachung, ·daß die 
Verwaltung der betreffenden Sachen den öster­
reichischen Bundesforsten obliegt, im Grundbuch 
zu veranlassen. 

§ 15. Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 
1978 in Kraft. Gleichzeitig tritt - unbeschadet 
der Bestimmung des § 14 Abs. 1 - das Bundes­
gesetz BGBL Nr. 282/1925 außer Kraft. 

Vollziehungsklausel 

§ 16. (1) Mit der Voll ziehung dieses Bundes­
gesetzes ist, soweit in den Abs. 2 bis 5 nichts 
anderes bestimmt ist, der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft betraut. 

(2) Die Vollziehung des § 4 Abs. 3 und 7 und 
des § 14 Abs. 1 und 4 erster und zweiter Satz 
obliegt der Bundesregierung. 

(3) Die Vollziehung des § 3 Abs. 1 lit. c zweiter 
Satz und des § 13 obliegt dem Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen. 

(4) Die Vollziehung des § 6 Abs. 1 obliegt 
insoweit dem Bundesminister für Finanzen, als 
es sich um die Entsendung eines Beamten in den 
Wirtschaftsrat handelt. 

(5) Die Vollziehung des § 12 obliegt dem Bun­
desminister für Finanzen im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft. 
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